
 

 

Bedarfsanzeige 

Bitte ausgefüllt zurücksenden an kindertagesbetreuung@sprockhoevel.de  

Der §5 des Gesetzes zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung (KiBiz) regelt die 

Bedarfsanzeige des Betreuungsbedarfs einer Familie gegenüber dem Jugendamt. 

Als Eltern haben Sie durch dieses Formular die Möglichkeit, der Stadt Sprockhövel gegenüber, 

den für Ihr Kind gewünschten Betreuungsbedarf anzuzeigen. Laut Gesetz hat dies spätestens 

sechs Monate vor Inanspruchnahme zu erfolgen.  

Hiermit erkläre/n ich/wir den Betreuungsbedarf für mein/unser Kind: 

 

Name, Vorname:  __________________________________________________ 

geboren am:   __________________________________________________ 

Nationalität:    ____________________ Konfession: ____________________ 

ab folgendem Zeitpunkt: __________________________________________________ 

Daten der Eltern 

Name, Vorname/n: ____________________________________________________ 

   ____________________________________________________ 

Adresse:  ____________________________________________________ 

   ____________________________________________________ 

Telefon/Handy: ____________________________________________________ 

   ____________________________________________________ 

E-Mail:   ____________________________________________________ 

Bevorzugte Betreuungsart:   Kita   Kindertagespflege   

Benötigte Betreuungsstunden:  bis 25 Wochenstunden   bis 35 Wochenstunden   bis 45 

Wochenstunden    Randzeitenbetreuung 

Diese Bedarfsanzeige wird nur einmal ausgefüllt und findet Anwendung im Rahmen des 

Rechtsanspruchs auf Betreuung für Kinder ab dem ersten Lebensjahr. Diese Anzeige ersetzt nicht 

die Anmeldung in einer Kindertageseinrichtung oder den Antrag auf Vermittlung in 

Kindertagespflege. Ein persönlicher Kontakt mit der Einrichtung bzw. Fachberatung 

Kindertagespflege ist notwendig. 

Sobald die Stadt Sprockhövel Ihnen spätestens nach sechs Monaten nach Anzeige Ihres Bedarfs 

einen Platz in einer Kita/Kindertagespflege im Stadtgebiet benennt, ist Ihr Anspruch auf Betreuung 

Ihres Kindes abgegolten. Wird die angebotene Betreuung nicht wahrgenommen, verfällt diese 

Bedarfsmeldung und muss neu gestellt werden. 

Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung auf der Rückseite und bestätigen Sie die 

Kenntnisnahme per Unterschrift.  

Sprockhövel, den _________________________ 

Unterschrift/en des/der Erziehungsberechtigten: ________________________________ 



 

 

Datenschutzerklärung / Einwilligung 

Personenbezogene Daten werden dann verarbeitet, also insbesondere erhoben, übermittelt 

oder gespeichert, wenn Sie diese für die Nutzung der angebotenen Leistungen der Stadt 

Sprockhövel als erforderlich überlassen. 

Im Rahmen Ihrer Bedarfsanzeige über den für Ihr Kind gewünschten Betreuungsbedarf 

benötigt das Jugendamt der Stadt Sprockhövel, Rathausplatz 4, 45549 Sprockhövel, ihre 

personenbezogenen Daten. 

Ihre in diesem Zusammenhang zu verarbeitenden Daten sind zweckgebunden, d.h. sie werden 

nur für den Zweck verwendet, für den sie erhoben worden sind. Diese personenbezogenen 

Daten werden ausschließlich im Rahmen datenschutzrechtlicher Zulässigkeiten an folgende 

Fachbereiche und Institutionen weitergegeben bzw. befinden sich mit diesen im Rahmen der 

Sachbearbeitung im Datenaustausch: 

 Datenweitergabe an eine Kindertageseinrichtung im Stadtgebiet 

 oder an eine Kindertagespflegeperson 

Weitergegeben werden die Vor- u. Nachnamen der Eltern und des Kindes, dessen 

Geburtsdatum, Anschrift, Telefon-Nummer und der gewünschte Betreuungsumfang, 

Nationalität, Konfession sowie ein evtl. vorhandener besonderer Förderbedarf. 

Mit der Bestätigung, diese Datenschutzerklärung zu akzeptieren, erteilen Sie der Stadt 

Sprockhövel die Einwilligung in die erforderliche Verarbeitung/Weiterleitung Ihrer 

personenbezogenen Daten für den vorgenannten Zweck. 

Diese Einwilligung können Sie jederzeit ganz oder teilweise ohne Angaben von Gründen für 

die Zukunft widerrufen. 

Ihre Daten und die Ihres Kindes werden bis spätestens zum 31.12. des Jahres nach der 

Vermittlung Ihres Kindes aus der Datei „Bedarfsanzeige“ hier im Jugendamt gelöscht. 

Auf Ihr Recht zu Auskunft, Berichtigung, Löschung, Sperrung und Widerspruch bezüglich der 

erfassten personenbezogenen Daten wird an dieser Stelle ausdrücklich hingewiesen. 

Rechtsgrundlage hierfür sind die Artikel 15 - 21 der EU-Datenschutzgrundverordnung sowie 

die §§ 5, 18 - 20 des Datenschutzgesetzes NRW. 

Die rechtlichen Grundlagen bzw. Voraussetzungen werden durch den Datenschutz-

beauftragen der Stadt Sprockhövel geprüft und überwacht. Der Beauftragte für den 

Datenschutz ist unter Email: datenschutz@sprockhoevel.de erreichbar. 

Beschwerden über das Vorgehen der Stadt Sprockhövel in dieser datenschutzrechtlichen 

Angelegenheit richten Sie bitte an die Landesbeauftragte für Datenschutz und 

Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Telefon: 

0211/38424-0 oder Email: poststelle@ldi.nrw.de 

 

 

Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
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